
VERKAUFS- UND llEFERBEDINGUNGEN 

1. Geltungsbereich 

Jnsere Verkaufs- Jnd Lieferbedingungen gelten für alle Angebote. Verträge, Lieferungen 
und Leistungen aller Ar!. 

VR'rp'ImilrIJII1Qf'n gelten nur wenn sie ausdrucklien fJr den Einzelfall 
getroffen wurden und uns scclnftlich wurden. 

Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden we'cen nicht vertrags

ioral:, soweit dies nicht von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. 


Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen berührt die 
wi,'«;,,,,I,pit übrigen Bestimmungen. n,ic:1!. In d'esem Fall gelten die gesetzlicren Regeln. 

2. Angebote und Auftragsannahme 

L:nsere AngeJote sind freibleibend. Ar,2e"et'ene v,efK3Ulrsore"", ~ur da~n Festpreise, 
wenn sie ausdrücklich als solche 
Proben und Muster sind nur anraherode AnschauungssWckc 'ür Quaiität, Abmessung und 
Farbe. 

."'''geIJUIe", prospekten und 
7i1';lCrlpn,,",' vern Eigensc1aften 

dar 

wenn wir den Auftrag schriftlich bestät:gen oder mit der 
beginnen 

aus der 
Der Kunde iSt Derechtigt, nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder nur in geringerer 
Höhe entstan,jen ist. 
wir sind herec~tigt, auch den Ersatz eines weitergehenden Schadens zu verlangen, wenn 
wir dies konkret nachweisen. 

3. Preise 

soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. ah Werk, 
Anfuhr, Montage und verpackung. 

Ist eine Baustelle" oder "frei Lager" für die Anlieferung 
ohne Abladen der Voraussetzung einer befarrbaren 
Die Zufallrt gilt als befahrbar, wenn sie ausreichend belastbar ist und von dem Ueferfa1rzeug 
ohne Ge'fahr fur Schaden zur An· und Abfahrt benwzt werden ka1n. Ob Glese voraussetzung 
im vorliegt, entscheidet der Fahrer des Ueferfahl7euges. 
Das il.bladen =ss und durch den Kunden erfolgen, es sei denn, dass Kran· 

und Abladezeit über einer Stunde werden gesondert 

Der Bedarf an steinen und Platten pro Qcladralmeter verlegter bzw. de' Bedarf an 
Bordsteinen, Muldenstenen usw pro raufenden Meter schließt die 

eie Erzeugnisse so geliefert, dass die bestellte Fiäche 
')elegt bzw versetzt werder kann 

Darüber hiraus sind wir nicht verpflichtet, verpackungsmateriai zurÜCkzunehmen. 

4. Lieferu ng 

Unsere Ueferzeitangaben Sind, wern nicht 8Lsdrücklich etvi/as anderes vereinbart iSt, 
urverbind"ch. 

<a1n vor oder nach einem V01 uns angegebenen uefertermin erfolgen, 
vereinbart war 

Lieferve"zuE tritt erst ein, wenn der Kunde nach Ablauf eines von uns 
schriftich angefordert hat und 

5. Zahlungen 

v"sere Rechnungen weicen mit Zuga1g fä:lig. 

Ein Skontoabzug Ist nur in dem umfang zulässig, wie er in der Rechnung einger'äumt wird. 

Mit Ablauf des in unseren Rechnungen genannten Zahlungsziels kommt der Kunde ohne 

weitere Mahnung in Verzug 
Für jede Mahrung des Kunden nad) vel LU~st'III1TiTr EURO. Sofern wir 
keinen höheren Schaden nachweisen oder uns kein oder 

vpr7",«rn;rnp'n entstanden 'st, as Verzugszins über dem 
Deutschen Bundesbank berechnet. 

Im Fali des zahungsverzuges des Kunden sind wir bereC1tigt, alle Forderungen sofort fällig 
ZU stellen. 
Wechsel und werden nur erfuilungshalber entgegengenommen. Wechselspesen 
gehen zu casten des Kunden 

des Kunden 
Kunde eine 

eines ZurÜCkbeh&'tungsrechts oder die IUfrechnung 'st nur dann 
Anspruch des Kunden anerkannt haben eder dieser rechtskraftig 

6. Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das EigentLr:-: an den vor. urs gelie'erter Waren vor biS zur Bezahlung 
ar:er bei laufender auch der zukünftig fälligen Forderungen 
pin<cr,;'nf\ilr'h des Saidos eines K''''ltnknlrrPlntkor·tn~ 
1'11 Falle des Weiterverkaufs tritt unser KU1de seine Forderungen dem Käufer 
Ir. Höhe des Forderung zur Sicherheit dieser cer vorstehenden 

uns a~. Er ist z~: weiterveräußerLng nur ureter 
~igpr," InlSVnrr\phRIt,", FLr de1 Fall des Zahlungsvel7uges 

an uns ab. 
Für den Fall des Einbaus urserer ware tritt ~nser KLnde AnsprUche gegenüber 
seiner:-: bzw. dem GrundslÜckseigentümer in Höhe des Betrages unserer 

unsere Ansprüche aus der Geschäftsverbindung an uns ab. 
sird, ist der Kunde uns zu 

VPlrnfl,ch,tet die Ware nur so weiter zu veräußern, wie 
n;ift,hMriph und uns von 

unsere Ware oder die ar. uns sofort zu ';,",~r hrirhlci,,,'n 
Sofern der wert der vorstehenden Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20% 

verpfirchten wir uns zur einzelner Sicherhe'ten nach unserer 
Wahl. Erfüllung unserer Forderungen alle Sicherheiten ohne besonderen 
Übertragungsakt wieder auf unseren Kunden 

7. Gewährleistung 

Die HerstellJng unserer Waren nach den jeweils Bestimmungen des 
Güteschutzes und der DIN-Vorschriften. Bezugnahme Normen stellt jedoch 
nur eine und keine Zusicherung der Eigenschaften dar, wenn 
nicht im Einzelfaii vereinbart ist 
Ah'Nc,irhlln·g"n von der G'eichmäßigkeit der Ohf'rf;iich~nstrlJ~'tLr 

der ~,g,onSrh;,ftF'n 

Der Kunde ha: unsere Waren bel Lieferung Erkennbare 
und Mengendifferenzen uns innerralb 
Fal: aber vor Ve'arbeitung oder Einbau der Ware 

W,,'ti"I'QPhpr\np nach den und 378 HGS bleiben 

8. Sonstige Leistungen 

Soweit wir Maschinen une ?ersonal zur Verarbeitung unseres Ma:erials auf einer Baustelle 

unseres Kunden stellen, gelten hierfür folgende besonde'e Sedingu~gen 


Wir verlegen u~ser Pflaster grundsatzlieh nur ab fertigem unterbau. 

Der Kunde hat den Unterbau so herzustellen, dass er ausreicrend standfest ist Lmd eine 

verlegung des pflasters mi: ausreichendem Gefälie zu'ässt. 

Der KcJnde muss dies vor Beginn unserer Arbeiten Überprüfen Er trägt insoweit die Gefahr 

nach § 6458GB. 


Feir Bauleistungen, die wir In die Regelungen der VOB 

Teil B in ihrer jeweiligen Fassung. 


9. Schadenersatz 

10. Gerichtsstand und Erfüllungsort 

für ale Ansprüche aus den mit Lns abgeschlossenen 
(;nsrh;ilt"it7 

Hanika 

Pflaster ·Platten • Estrich 


